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Hände! tsttfo Industrie.

t 8 . Feb e .D ie provisorische deutsche Centralgewalt

erklärt seht, daß die auswärtigen Verhältnisse die Fortdauer des im

Februar v. I . von Bundes wegen ergangenen allgemeinen Verbots der

Pferdeausführung nicht mehr nothwendig machen, und läßt den Regie
rungen deshalb freie Hand. Von der Nationalversammlung ist

die von dem Commissar der Centralgewalt abgesteckte Demarcations-

linie in Posen dem Ausschußantrage gemäß gutgeheißen worden. Zu

Ausarbeitung der Entwürfe eines allgemeinen deutschen Militairgesetz-

buchs und des Verfahrens vor den Kriegsgerichten wird eine beson

dere Commission vom Reichsministerium gebildet.' Bemerkenswerth

sind die Mittheilungen über die vom Verfassungsausschuß über §§. 1

bis 3 der Reichsverfassung angeblich gefaßten Beschlüsse. InOl

denburg ist die Frage über Civilliste und Domainen durch Annahme

des Vermittelungsvorschlags der Minister von Seiten der Landesver

sammlung glücklich erledigt worden. Aus Hannover wird von der

Thätigkeit der mit aller Schwerfälligkeitihrer Geschäftsordnung verhan

delnden Kammern berichtet. Die sächfischeII.KammerhatdieForter
hebungderSteuern nachdem Finanzgesetzvon 1846bisEndeJunibewil

ligt; über dieRegierungsvorlage wegen Einführung der Grundrechte wird

Näheres mitgetheilt. Sie faßtwesentlichdieWahrnehmung der Reciproci
tätins Auge. ZnB aiernistderII.Kammer, dienoch beiderAdreßbera-

thung verweilt, der Entw urf zu der neuen Gerichtsverfassung vorgelegt

worden.ZmGroßherzogthumHessenundinS chwerinwardieVolks

vertretung mitFragen beschäftigt, die sich aufdasVerhältniß zurNatio

nalversammlung beziehen. Alle Nachrichten aus Schleswig-Hol
stein behalten in Bezug auf das Verhalten der Dänen ihre unfried

liche Farbe, während in den Herzogthümern der Proteste-gegen eine

Trennung von einander immer mehr werden. Nach Mittheilungen aus

Frankfurt soll übrigens der Ritter Bunsen für die Friedensunterhand

lungen von der Centralgewalt zwar für Selbständigkeit Schleswigs,

cher zugleich für dessen Untrennbarkeit von Holstein instruirt worden

tot. Aus Hamburg wird eine provisorische Verordnung über Aus-

fthrung von §.16 der deutschen Grundrechte im Betreff der Juden

mitgetheilt. Zn Preußen ist nach erfolgten Wahlen für die II.Käm
met, über deren Resultat im Betreff der Parteien noch conjecturirt

w rri, die Wahlbewegung für die am 12. Febr. stattfindenden Wahlen

zur i Kammer an der Tagesordnung. ZnBerlin haben dieStadtver

ordnetenmitnur1Stimme Mehrheitbeschlossen,beimMagistratumVer
wendung fürAufhebung desBelagerungszustandes anzutragen. Die Re

organisation der Bürgerwehr wird als nahe bevorstehend bezeichnet. Aus

Oesterreich find heute nur dürftige Berichte eingegangen. Zn Turin

hat KarlAlbert am 1.Febr. die neugewählten Kammern miteinergerade

nicht kriegerisch gefaßten Thronrede eröffnet. Die nicht geglückten A n

träge desselben an Neapel, wenn sie ganz so gegründet sind, wie man

sie m ittheilt, werden nicht ohne Einfluß dabei gewesen sein. Ein vom

Papst in Gaeta über die Lage des Kirchenstaats gehaltenes geheimes

Consistorium scheint rathlos sichgetrennt zu haben. Zm Uebrigen spielt

das Zustandekommen des allgemeinen italienischen Parlaments in Flo

renz und andern Orten seine Rolle fort. Aus Lissabon wird eine

Veränderung in der Zusammensetzung des Ministeriums gemeldet. Die

französische Nationalversammlung hat so zu sagen das zuletzt

mit 20 Stimmen in derMinorität gebliebene Ministerium rehabilitirt,

indem sie mit 102 Stimmen Mehrheit nun den Antrag auf eine Un

tersuchungscommission wegen des 29. Zan. ganz abgewiesen hat. Die

englischen Berichte enthalten nichts von besonderer W ichtigkeit.

Aus Neu York melden die vom 23. Zan. eingegangenen Nachrich

ten den Abschluß des Contractes über den Bau einer Eisenbahn über

die Landenge von Panama.

De rrtfchlaZrH.
Frankfurta.ÜL, 6. Febr. (Am tlich.) In Erwägung erstens,

daß die auswärtigen Verhältnisse, deren Lage nach den Ereignissen in

Frankreich vom Februar v. Z . am8.Märzv.Z . die deutsche Bun

desversammlung vermochte, an die Bundesregierungen dasErsuchen zu

richten: „zur Sicherstellung desBedarfs an Pferden bei etwa erfoder-

lich werdender Mobilmachung des einen oder des andern Bundesarmee

corps vorerst die Ausführung von Pferden nach andern nicht zum

deutschen Bunde gehörigen Staaten zu untersagen," gegenwärtig kei

nen Grund zur allgemeinen Fortdauer eines solchen Verbots darbieten;

in Erwägung sodann, daß die landwirthschaftlichen Interessen mehrer

deutschen Staaten, namentlich Hannovers, Mecklenburgs, Oldenburgs,

Luxemburgs, zufolge der Berichte der Regierungen dieser Staaten,

welche die Pferdeausfuhr wieder freizusetzen wünschen, unter dem Ver

bote derselben leiden, hat Se. kaiserl. Höh . der Erzherzog-Reichsyer-

weser auf den Antrag seines Ministerraths am 27.Jan. 1849 beschlos

sen, den Regierungen der deutschen Einzelstaaten kundzugeben, daß die

provisorische Centralgewalt fürDeutschland in dessen auswärtigen Ver

hältnissen keinen Grund mehr sehe, ein allgemeines Pferdeausfuhrver

bot in den deutschen Einzelstaaten fortbestehen zu lassen, und daher

den Regierungen der Einzelstaaten anheimstelle, die von ihnen in Folge

des Bundesbeschlusses vom 8. März v.I . erlassenen Verordnungen

wieder aufzuheben. Der Reichsminister des Handels hat diese Kund

machung am genannten Tage durch Circularnote an alle deutschen Re

gierungen vollzogen.

**

Frankfurta.JH., 6. Febr. In der heutigen Satzung der

deutschen Nationalversammlung wurde nach Verlesung des

Protokolls und Erstattung eines Berichts des volkswirthschaftlichen

Ausschusses unmittelbar zur Berathung über die p osensche Demar-

cationslinie geschritten. Der Ausschußantrag lautete: „D ie hohe

Nationalversammlung möge die vorbehaltene Genehmigung zu der im

Aufträge der provisorischen Centralgewaltvom Reichscommissar v. Schäf-

fer-Bernstein festgestellten Demarcationslinie aufGriMd desBeschlusses

vom 27.Zul.v .Z . ertheilen." Ferner waren folgende fünfAnträge ge
stellt: 1. Präjudicieller Antrag des Abg. Schmidt aus Löwenberg:

Die Nationalversammlung wolle beschließen: 1) Die Specialkarte des de-

markirten Theils der Provinz Posen sowie auch die Sprachenkarte der

Provinz, welche beide der Reichscommissar Schäffer-Bernstein dem Reichs-

ministerium unterm 18.Dec. v . I . hat zugehen lassen, und von denen der

Berichterstatter des Ausschusses sagt, daß sie ihm bei Abfassung seines

Berichts zur Grundlage gedient, hat der völkerrechtliche Ausschuß verviel

fältigen und unter dieMitglieder der Nationalversammlung vertheilen zu las

sen; 2) bis nach erfolgter Vertheilung dieser Karten bleibt die Verhand

lung des Gegenstandes ausgesetzt.

2.Präjudicieller Antrag desAbg.Rösler ausOels:ZnErwü

rgung, daß der Ausschußbericht weder an statistischen noch an andern nö

thigen Nachweisungen genügende Vorlage bietet, um eine definitive E nt

scheidung treffen zu können; daß ferner derselbe nicht einmal mit einer
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Sprachenkarte noch selbst m it einer w irklich übersichtlichen und genauen
Darstellung der Grenzregulirung versehen ist; daß endlich der Bericht vie
len Mitgliedern erst gestern am Vorm ittag in die Hände gekommen ist

und denselben also in der T h at die Zeit gefehlt hat, den Bericht gründ
lich zu p rüfen , beantrage ich: princ ipaliter die sofortige Rückverweisung
des Berichts an den Ausschuß, behufs gründlicherer Vorlagen , epentualiter
die Vertagung der Berathung auf eine spätere Tagesordnung, und zwar

mindestens erst nach drei Lagen.
3. Des Abg. O ster rath: Zn Erwägung, daß die jetzt festgestellte

Demarcationslinie nach Ausweis des Nachtrags zum Ausschußbericht und

der diesem beigefügten (neunten) Anmerkung noch nicht als definitiv anzu
sehen ist, sondern abermalige Verhandlungen über Abänderung derselben

eingeleitet werden können; daß in dem zu reorganisirenden Theile eine A n 
zahl von Deutschen w o h n t, welche den Anschluß an Deutschland wünscht;
daß die polnische Bevölkerung in beiden Theilen deß Großherzogthums P o
sen eine gemeinsame, ih r e N a tio n a l itä t in gerechter Weise berücksichtigende
Verwaltung einer Theilung des Landes vorziehen w ird, um so mehr, als

die durch die D em arc atio nslinie von Deutschland getrennten Polen dadurch

auch von den Polen in Westpreußen getrennt w erden; daß die gerechte
Berücksichtigung ihrer N a tio n a litä t allen zu Deutschland gehörigen Polen

bereits durch die N ationalversammlung zugesichert is t, endlich, daß nach

Ausweis der Verhandlung vom 15. Dec. v . Z . die Verschiebung der Grenz
lin ie bis zur russischen Grenze bereits eventuell in Aussicht genommen, und
in dieser Verhandlung mehre gegen die jetzige Demarcationslinie in strate
gischer Hinsicht entstehende Bedenken hervorgehoben sind, w ird dahin an
getragen: die jetzt festgesetzte Dem arcationslinie noch nicht zu genehmigen,
sondern diese Angelegenhut an die provisorische C entralgew alt zurückzuge
ben, um m it der k. preußischen Regierung über die Einverleibung des gan
zen Großherzogthüms Posen in den deutschen Bund in Verhandlung zu

treten.

4. Des Abg. Ahrens: In Erwägung, daß seit dem 2. April v. I . ,

wo zuerst von der deutschen Bundesversammlung die Aufnahme eines

Theiles des Großherzogthums Posen m it einer Bevölkerung von 593,390
Seelen (Zählung 1846) ausgesprochen wurde, wiederholte neue Abgren
zungen zu Gunsten des deutschen T heile s vorgenommen sind, sodaß nach

der'letzten, welche jetzt der Genehmigung der Reichsversammlung vo r
gelegt w ird , der in den deutschen Bundesstaat aufzunehmende Theil

mehr als zwei D rittel des Großherzogthums beträgt; in Erwägung, daß

der übrigbleibende T h e il ga r keine abgesonderte, gesunde politische O r 
ganisation und Verwaltung erhalten könnte; in Erwägung, daß, wenn die

politische Nothw endigkeit und das Interesse Deutschlands die Aufnahme

des von deutscher Bevölkerung bewohnten Theiles von Posen rechtfertigen kann,
nicht eine Maßregel genommen werden darf, welche zu einem Uebel noch ein

größeres fügt, und bei ihrer politisch-administrativen Verwerflichkeit auch noch

den Schein eines unedlen Ueberm uths gegen ein unglückliches V o lk an sich

trägt; in Erwägung, daß es unter den vorliegenden Verhältnissen für den

übrigbleibenden T h eil wünschenswerther sein könnte, ebenfalls in den deut
schen Bundesstaat aufgenommen als von dem andern nationell und admi
nistrativ getrennt zu werden, ermächtigt die Nationalversammlung die Cen
tralregierung, die preußische Regierung aufzufodern: die Wünsche des übrig
bleibenden Theiles der Bevölkerung hinsichtlich einer u nter den vorliegen
den Verhältnissen zu vollziehenden Aufnahme in den deutschen Bundesstaat
zu vernehmen und eintretendenfalls diese A ufnahm e in geeigneter Weise

zu erwirken.

5) Des Abg. Wigard: Zn Erwägung: 1) daß die Nationalver
sammlung am 27. J u l. v . I . sich die letzte Entscheidung über die zu

treffende Abgrenz ung zwischen beut polnischen und deutschen T heile des

Großherzogthüms Posen nach dem Ergebniß weiterer von der C entral
gew alt zu veranstaltenden Erhebungen vorbehalten hat; 2) daß in diesem

Vorbehalte und dem W o rt „ Erhebungen" nicht die alleinige Erhebung
bezüglich der strategischen Verhältnisse, sondern die Erhebung aller in dem

Großherzogthum Posen vorhandenen Umstände und Verhältnisse verstanden
w a r ; 3) daß der vorliegende B e richt des völkerrechtlichen Ausschusses n u r

allein die strategischen Rücksichten ins Auge faßt und ausdrücklich das B e 
kenntniß ablegt, daß selbst die sprachlichen Verhältnisse n u r dann gleich
mäßig berücksichtigt worden sind, tvo es ohne Beeinträchtigung wichtigerer
m ilita'rischer und politischer Rücksichten thunsich w a r; 4) daß nach den

Berichten des Reichscommissars die polnische Bevölkerung bei Feststellung
der Demarcationslinie nicht gehört worden ist; 5) daß hiernach der ver
werfliche Grundsatz der vormarzlichen D iplom atie aufs neue s am tionirt

werden w ill, die Völker nur nach dem Willen des Stärkern zu vertheilen;
6) daß es die Würde der deutschen Nation verletzt, ihre Stärke der un
terdrückten polnischen B evölkerung des Großherzogthüms Posen gegenüber
geltend zu machen; 7) daß namentlich aber auch die neuerdings vorge
schlagene D em arc atio ns linie alle billigen Rücksichten gegen die unglückliche
polnische Bevölkerung außer Augen setzt und sie hinsichtlich ih re r m ateriel
len Verhältnisse dem offenen Verderben zu fü h rt, beschließt die deutsche N a 
tionalversammlung: 1) über den vorliegenden Bericht des völkerrechtlichen

Ausschusses zur Tagesordnung überzugehen und 2) die definitive Feststel
lung der Dem arcationslinie zwischen dem deutschen Reiche und Posen dem

Zeitpunkte vorzubehalten, wo cs dem völkerrechtlichen Ausschuß möglich ge
worden ist, einen auf allseitige Erhebung aller Verhältnisse, namentlich

auch auf Anhörung der polnischen Bevölkerung gestützten Bericht vorzulegen.
V o r Allem berieth man den Schmidt'schen A ntra g, welcher, nach

dem Abg. Schubert aus Königsberg (Berichterstatter) bemerkt hatte,
daß die Specialkarte 28 Sectionen enthalte und deren Vervielfältigung
wenigstens nezln Monate erfodern würde, m it überwiegender Mehrheit

verworfen wurde. Zuerst sprach Abg. Döllinger, welcher die Theilung
Polens im P rincip verdammt, jedoch statt einer Theilung Posens,

welche dort einen Herd der Unzufriedenheit, ein zweites Irla n d schaffen

würde, die Einverleibung der ganzen Provinz in den Deutschen Bund

vorzieht und deshalb für Osterrath's Antrag spricht. Abg. Göden

dagegen beruft sich auf den Beschluß vom 27. J ul. , wodurch die Ein
verleibung des Ganzen bereits verworfen sei, und stimmt für den Aus
schuß. Äbg. Venedey erklärt sich gegen denselben und versichert, er

vertrete hier das Schamgefühl von ganz Deutschland. D e r Rechten, die

darüber lacht, ru ft er zu: Sie , meine Herren! Sie haben freilich dieses

Schamgefühl nicht. Abg. v .Radowitz vertheidigt dieDemarcationslinie aus

politisch-militairischen Gründen. Abg. Röster aus Oels findet den A us
schußbericht so mangelhaft, daß er ihn nicht einmal einem Prim aner

zur G rundlage eines Pensums geben möchte. E r erklärt, auf eine

solche Vorlage hin nicht stimmen zu können. Abg. W urm erkennt in

der Demarcation einen Gewaltstreich, den aber die Nothwendigkeit ge
biete. Uebrigens werde in dem ausgeschiedenen T h eil immerhin der

Kern eines künftigen Polens hingestellt. Abg. W iesner vergleicht die

Theilung Posens m it dem Urtheil Salomonis, bedauert aber, daß kein

Salomo aus dem deutschen Throne sitze. Abg. W uttke bekämpft den

Kosmopolitismus der Linken und macht die vermärzlichen A n
sprüche Deutschlands auf Posen geltend. Hierauf wird die Debatte

geschlossen und dem Referenten Schubert das Schlußwort ertheilt und

dann abgestimmt. D ie Anträge der Abgg. W iga rd , Osterrath und

Ahrens werden verworfen, der Ausschußantrag m it 280 gegen 124 S tim 
men angenommen (10 Abgeordnete enthielten sich der Abstimm ung), da
gegen der weitere A ntra g des Ausschusses a uf Zuweisung mehrer nach
träglich eingegangener R ekla m a tio n en posenscher Gutsbesitzer an das

Reichsministerium abgelehnt. A m 8. Febr. werden die noch unerledig
ten P aragraphen der Grundrechte berathen.

Frankfurt 6. iB . , 5. Febr. W ir erfahren, sagt die Parlctk

ments-Correspondenz, von den bedeutsamen Verhandlungen der gestrigen
Sitz u n g des Versassttngsausschttsses. E r hat sich, indem er die

Reichsverfassung (N r . 37) zur zweiten Lesung zu revidiren begann, zunächst

dafür entschieden, der Nationalversammlung in B etreff des §. 1 vor
zuschlagen: „daß sie in Rücksicht au f die Verhältnisse Oesterreichs und

Schleswig-Holsteins die zweite Lesung dieses Paragraphen bis auf

weiteres aussetze." Diesem w ichtigen ersten Beschlusse folgte der noch

wichtigere über §. 2 und 3. Es wurde geäußert, diese Paragraphen,
n u r beantragt, um die unklare S tellun g Oesterreichs zu Deutschland

zur Entscheidung zu bringen , hätten jetzt ihre Bedeutung verloren,
könnten um so mehr gestrichen werden, als sie a uf den rein doctrinellen

Beg riff der Personalunion gegründet seien, und obenein die Lösung der

schleswig-holsteinischen Frage erschwerten. E s w urd e jedoch der V o r 
schlag: statt der §§. 2, 3 und 4 zu sagen: „D ie Vereinigung eines

deutschen Landes m it einem nichtdeutschen u nte r gemeinschaftlicher R e 
gierung kann den Rechten und Verpflichtungen dieses deutschen Lan
des als solchen keinerlei Abbruch th u n ,

" mit 6 gegen 14 Stimmen

(2 Oesterreicher, 2 Barern, 1 Hannoveraner, 1 Braunschweiger) ver
worfen. Es wurden nach einander die Paragraphen, welche den Ab
schnitt vom Reiche bilden, m it 15 gegen 5 Stimm en angenommen.
Es widerlegt diese Abstimmung in einem gewissen Grade das Gerücht

von der C oalition der Linken m it den Oesterreichern. Noch w ird uns

die Aeußerung eines sehr angesehenen österreichischen M itg lie d e s des

Ausschusses m itgetheilt: Nicht die Regierung, sondern die deutsche B e
völkerung Oesterreichs sei über jene §§. 2 unb 3 erbitte rt gewesen, denn

so deutsch gesinnt sie sei, w olle sie doch entschieden das Zusammenblei
ben der G esammtmonarchie.

— Durch den §. 43 der von der Nationalversammlung angenomme
nen Grundrechte sind die Grenzen der M ilitairgerichtsbarkeit näher be
stimmt, und es ist bei der ersten Lesung des Abschnitts über die Reichs
gewalt der Beschluß gefaßt worden, daß fü r das deutsche Heer ein und

dasselbe M i l i tairg esetz zu erlassen sei. D a s Reichskriegsministe
rium hat, im Einverständnis« m it dem Reichsministerium der Justiz,
schon vor einiger Z eit es für nöthig erkannt und demgemäß veranlaßt,
daß durch den fü r diesen Zweck hierhergezogenen und im Fache der

Militairgesetzgeöung bereits rühmlich bekannten preußischen geh. K rie g s 
rath Fleck die Vorarbeiten für diesen T heil der Reichsgesetzgebung und

zwar sowol für ein diesen Grundsätzen entsprechendes allgemeines Kriegs -

gesetz,, als für das Verfahren vor den Kriegsgerichten m it der größte«
Thätigkeit ausgeführt werden. Um die hiernach in der Bearbeitung
begriffenen E ntw ürfe zu einer fü r das gesammte deutsche Heer gültigen
Kricgsgesetzgebung einer möglichst umfassenden P r ü fu n g zu u n te rw e r
fen und dabei einerseits die Bedürfnisse des praktischen Kriegsdienstes
als nächste und unerläßliche G r u n dlag e festzustellen, andererseits aber

auch alles Zweckmäßige, w as die zur Z eit in den wichtigsten Theilen

des deutschen Bundesheeres geltenden Vorschriften darbieten, benutzen

zu können, hat das Reichskriegsministerium dem Vernehmen nach eine

Commission berufen, welche in den gedachten beiden Richtungen aus

m it den praktischen Dienstbedürfnissen vollkommen vertrauten S ta b s
offizieren und aus hohem M ilita ir-J us tizbe am ten der verschtedenen deut
schen A rmeecorps bestehen, und wozu das österreichische, preußische.
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